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Bekanntmachung
der Gemeinde Brüggen

über die Auslegung des Entwurfs der Haushalts-
satzung der Gemeinde Brüggen für das Haushaltsjahr
2011.

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde
Brüggen für das Haushaltsjahr 2011 mit den
dazugehörigen Anlagen liegt gem. § 80 Abs. 3 der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Juli 1994 (GV NRW S. 666, SGV NRW 2023),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember
2010 (GV NRW S. 688), in der Zeit vom 16. bis 30.
Mai 2011 im Rathaus Brüggen, Zimmer 109, während
der Dienststunden montags bis freitags in der Zeit von
08:30 Uhr – 12:30 Uhr, sowie montags bis

donnerstags von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr zur
Einsichtnahme öffentlich aus.

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung und der
Anlagen können von den Einwohnern und
Abgabepflichtigen der Gemeinde Brüggen innerhalb
einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung
Einwendungen erhoben werden. Diese können
schriftlich an den Bürgermeister der Gemeinde
Brüggen, Klosterstraße 38, 41379 Brüggen
eingereicht oder bei der Finanzbuchhaltung im
Rathaus Brüggen (Zimmer 109) zur Niederschrift
erklärt werden. Über die Einwendungen beschließt der
Gemeinderat voraussichtlich am 31. Mai 2011 in
öffentlicher Sitzung.

Brüggen, 13. Mai 2011

In  Vertretung
gez.

Schwarz
Gemeindeverwaltungsdirektor
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